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1.  Die technischen und sozialen Verände-
rungen in der modernen Gesellschaft führen zu 
einer Verschiebung der Verwaltungstätigkeit von 
der Abwehr konkret erfassbarer Gefahren hin zur 
Prävention im Sinne vorsorglicher Risikobe-
kämpfung. Als Referenzgebiete der Entwicklung 
vom Recht der Gefahrenabwehr zum Risikover-
waltungsrecht gelten das Arzneimittel-, das Che-
mikalien-, das Gentechnik-, das Lebens- und 
Futtermittel-, das Pflanzenschutzmittel- sowie 
das Geräte- und das Produktsicherheitsrecht. 

2.  Das Risikoverwaltungsrecht entspringt in 
weiten Teilen genuin dem Recht der Europäi-
schen Union oder ist mittlerweile stark unions-
rechtlich geprägt. Es eignet sich daher als Bei-
spiel für die materielle Europäisierung mitglied-
staatlichen Verwaltungsrechts. Die Herausbil-
dung eines europäischen Risikoverwaltungsrechts 
ist maßgeblich auf das Zusammenspiel der Idee 
des Binnenmarktes einerseits und der Verpflich-
tung der Union zur Vorsorge andererseits zu-
rückzuführen. 

3.  Parallel zu den materiell-rechtlichen Ein-
flüssen des Unionsrechts lässt sich eine formelle 
Europäisierung des Risikoverwaltungsrechts fest-
stellen. Besonders deutlich wird dies anhand von 
Verwaltungsverfahren, die in Form des direkten 
Vollzuges von der Eigenverwaltung der Union 
durchgeführt werden und sich damit ausschließ-
lich nach Unionsrecht richten. 

4.  Auf dem Gebiet des materiell europäisier-
ten Risikoverwaltungsrechts wird eine erhebliche 
Anzahl von Verwaltungsentscheidungen auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten im Wege des indirek-
ten Vollzugs des Unionsrechts getroffen. Das Be-
weisrecht folgt hierbei grundsätzlich aus den 
mitgliedstaatlichen Vorschriften. Im Rahmen des 
Unionsverwaltungsrechts sind jedoch neben 
zahlreichen sekundärrechtlichen Vorgaben insbe-
sondere die Grundfreiheiten und der Grundsatz 

der Effektivität des Unionsrechts zu beachten. 

5.  Ausdruck der allgemeinen Tendenz for-
meller Europäisierung auf dem Gebiet des Risi-
koverwaltungsrechts ist überdies die Beteiligung 
von Behörden der Union und solchen der Mit-
gliedstaaten im Verwaltungsverfahren. Das Risi-
koverwaltungsrecht verkörpert dabei typische 
Klassifizierungen des Europäischen Verwaltungs-
verbundes wie das Referenzentscheidungsmodell 
und das Transnationalitätsmodell. 

6.  Angesichts unsicherer Tatsachengrundla-
gen ergeben sich im Zusammenhang mit Risiko-
verwaltungsentscheidungen regelmäßig Schwie-
rigkeiten bei der Subsumtion unter die Tatbe-
standsmerkmale von Vorschriften, die zu Ein-
griffen ermächtigen oder die Erteilung von Ge-
nehmigungen regeln. Beweisrechtliche Implika-
tionen entstehen bei Risikoentscheidungen in ei-
ner ersten Phase der Beweisermittlung und in ei-
ner zweiten Phase der Beweiswürdigung. Erlaubt 
die Beweiswürdigung mangels hinreichender Be-
weismittel keinen eindeutigen Schluss, erlangt 
das Beweisrecht darüber hinaus in einer sich al-
lenfalls hieran anschließenden dritten Phase der 
Beweislastentscheidung Bedeutung. 

7.  Das deutsche Beweisrecht wird traditionell 
durch die behördliche und gerichtliche Amtser-
mittlung sowie das Erfordernis der vollen Über-
zeugungskraft hinsichtlich des Beweismaßes be-
stimmt. Die Verteilung der Beweislast bemisst 
sich nach dem materiellen Recht. In der Regel 
werden das Verwaltungsverfahrens- und Verwal-
tungsprozessrecht durch das Günstigkeitsprinzip 
beherrscht. Während bei Grundrechtseingriffen 
den Staat die Beweislast trifft, hat bei Geltendma-
chung eines Leistungsanspruchs der Anspruch-
steller das Vorliegen der entsprechenden Voraus-
setzungen nachzuweisen. 

8.  Das Europäische Verwaltungsrecht kennt 
keine übergreifenden Beweisregeln. Untersu-
chungsgrundsatz und Verhandlungsmaxime 
kommen je nach Fallkonstellation zur Geltung. 
Hinsichtlich der Beweislastverteilung lässt sich 
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die Anwendung des Günstigkeitsprinzips allen-
falls in Ansätzen feststellen. Nicht zuletzt mit 
dem Ausbau des EuG als „Tatsacheninstanz“ 
und der vermehrten Wahrnehmung von Verwal-
tungsaufgaben durch Organe der Union rückt 
das Beweisrecht auf der Ebene der EU zuneh-
mend in den Blickpunkt des Interesses. 

9.  Im Risikoverwaltungsrecht haben sich 
mittlerweile sachbereichsspezifische Beweisregeln 
herausgebildet. Konsistente Beweisgrundsätze zur 
Darlegungslast, zum Beweismaß und zur Be-
weislast existieren auf den eingangs erwähnten 
Referenzgebieten sowohl im Recht der Eigenver-

waltung der Union als auch im Unionsverwal-
tungsrecht. Das Risikoverwaltungsrecht fungiert 
somit als Vorreiter für ein europäisches Beweis-
recht. 

10.  Die Beweisregeln des europäischen Risi-
koverwaltungsrechts sind unter verschiedenen 
Aspekten des Unionsprimärrechts zu beurteilen. 
In die Betrachtung sind die rechtsstaatlichen Ge-
bote der Rechtssicherheit und des effektiven 
Rechtsschutzes, der Vorbehalt des Gesetzes sowie 
das Grundrecht auf eine gute Verwaltung einzu-
beziehen. 

__________ 

 


